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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1968 Ausgegeben am 18. Jänner 1968 6. Stück

1 9 . Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 11/1967 des Rates der Europäischen Frei-
handelsassoziation betreuend einen Alternativsatz für die Zollsenkung bei
gewissen Einfuhren nach Österreich und der Schweiz

2 0 . Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 10/1967 des Gemeinsamen Rates über
Anwendung des Beschlusses Nr. 11/1967 des Rates der Europäischen Frei-
handelsassoziation, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur Schaffung einer
Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandels-
assoziation und der Republik Finnland

2 1 . Vereinbarung zwischen der Österreichischen Bundesregierung, der Fürstlich Liechtensteinischen
Regierung und dem Schweizerischen Bundesrat betreffend die Grenzabfertigung
in Reisezügen während der Fahrt auf der Strecke Bludenz—Feldkirch—Buchs—
Sargans und hinsichtlich der nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstellen
im Bahnhof Buchs

2 2 . Notenwechsel betreffend die Ergänzung des Abkommens zwischen der Bundesregierung der
Republik Österreich und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO)
über Sozialversicherung von Angestellten der IAEO

23. Übereinkommen zwischen dem Bundesministerium für Finanzen der Republik Österreich und dem
Ministerium für Verkehrswesen der Volksrepublik Bulgarien über die steuerliche Be-
handlung des grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehrs auf der Straße

24. Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie der
Republik Österreich und dem Ministerium für Verkehrswesen der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik über die Durchführung des grenzüber-
schreitenden nichtlinienmäßigen Personenverkehrs mit Omnibussen und den
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr

25. Notenwechsel zwischen dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik
Österreich und dem Außenministerium der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik über die Aufhebung des Sichtvermerkzwanges für Inhaber von
Diplomatenpässen

2 6 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika über die Betreibung von Amateurfunkstellen

19 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 30. Dezember 1967, womit der Beschluß
Nr. 11/1967 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation betreffend einen Alternativ-
satz für die Zollsenkung bei gewissen Einfuhren nach Österreich und der Schweiz, gefaßt
auf Grund des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation
(BGBl. Nr. 100/1960, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 416/1967), verlautbart

wird
(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION EFTA/DC 11/67

1 Anlage
BESCHLUSS DES RATES Nr. 11/1967

(In der 29. Sitzung am 19. Oktober 1967
gefaßt)

ALTERNATIVSATZ FÜR DIE ZOLLSEN-
KUNG BEI GEWISSEN EINFUHREN NACH

ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ
DER RAT hat,
gestützt auf Artikel 20 Absatz 4 des Über-

einkommens und auf die Beschlüsse des Rates
Nr. 15/1965 und Nr. 19/1966,
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gestützt auf die von den Ministern bei ihrer
Sitzung am 10. Mai 1963 getroffene Vereinbarung
(EFTA/C. SR 16/63, Absatz 108), derzufolge die
Worte in Artikel 20 Absatz 4 „daß die Verpflich-
tungen zur endgültigen Beseitigung des Einfuhr-
zolles oder des Schutzelementes gemäß Artikel 3
Absatz 2 lit. b und Artikel 6 Absatz 3" dahin-
gehend auszulegen sind, daß sie sich auf die Ver-
pflichtungen gemäß diesen Bestimmungen bezie-
hen, wie sie zur Zeit des Inkrafttretens des Stock-
holmer Übereinkommens bestanden,

gestützt auf die von den Ministern bei ihrer
Sitzung am 10. Mai 1963 getroffene Vereinbarung
(EFTA/C. SR 16/63, Absatz 72), derzufolge der
Rat auf Beamtenebene Mittel und Wege zur
Lösung der Probleme prüfen soll, die sich für
Mitgliedstaaten daraus ergeben, daß verschiedene
Erzeugnisse des industriellen Sektors einen hohen
Prozentsatz an landwirtschaftlichen Materialien
des Anhangs D des Übereinkommens enthalten,
bei denen bedeutende Unterschiede zwischen
Weltmarkt- und Inlandpreisen bestehen,

im Hinblick darauf, daß eine ab 31. Dezember
1967 seitens Österreichs und der Schweiz erfol-
gende Anwendung des Artikels 3 Absatz 2 sowie
hinsichtlich Österreichs auch des Artikels 6 Ab-
satz 3 lit. b des Übereinkommens auf gewisse
Einfuhren in bestimmten Sektoren Schwierig-
keiten schaffen würde,

BESCHLOSSEN:

1. In bezug auf Einfuhren jener Waren nach
Österreich und der Schweiz, die jeweils für diese
Mitgliedstaaten in der Anlage zu diesem Beschluß
angegeben sind, sind die beiden Mitgliedstaaten
ermächtigt, die Beseitigung der noch verbleiben-
den 40% ihrer Ausgangszölle bis zum 31. Dezem-
ber 1968 aufzuschieben.

2. Hinsichtlich nach Österreich eingeführter
Schokolade, fest, in Stangen, Riegeln, Tafeln u. a.
(ex 18.06), die einem Fiskalzoll unterliegt, ist
Österreich ermächtigt, die Beseitigung der noch
verbleibenden 40% des Schutzelementes bis zum
31. Dezember 1968 aufzuschieben.

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

Anlage zu
EFTA/DC 11/67

WARENLISTE; EINFUHR NACH ÖSTER-
REICH
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Klaus

2 0 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 30. Dezember 1967, womit der Beschluß
Nr. 10/1967 des Gemeinsamen Rates über Anwendung des Beschlusses Nr. 11/1967 des
Rates der Europäischen Freihandelsassoziation, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur
Schaffung einer Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandels-
assoziation und der Republik Finnland (BGBl. Nr. 193/1961, in der Fassung der Kund-

machung (BGBl. Nr. 417/1967), verlautbart wird

(Übersetzung)
FINNLAND-EFTA

ASSOZIIERUNG
FINEFTA/DJC 10/67

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN RATES
Nr. 10/1967

(In der 28. Sitzung am 19. Oktober 1967
gefaßt)

ALTERNATIVSATZ FÜR DIE ZOLLSEN-
KUNG BEI GEWISSEN EINFUHREN NACH

ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

DER GEMEINSAME RAT hat,

gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assozi-
ierungs-Übereinkommens,
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BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 11/1967 1) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den Mitgliedstaaten anzu-
wenden.

2. Für die Zwecke dieses Beschlusses sind die
Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 4 des
Assoziierungs-Übereinkommens dort, wo der Zu-
sammenhang dies erfordert, sinngemäß auf den
Ratsbeschluß Nr. 11/19671) anzuwenden.

1) Der Beschluß Nr. 11/1967 des Rates der Euro-
päischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl. Nr. 19/
1968 verlautbart.

Klaus

2 1 . Vereinbarung zwischen der Österreichi-
schen Bundesregierung, der Fürstlich Liechten-
steinischen Regierung und dem Schweizeri-
schen Bundesrat betreffend die Grenzabferti-
gung in Reisezügen während der Fahrt auf
der Strecke Bludenz—Feldkirch—Buchs—Sar-
gans und hinsichtlich der nebeneinanderlie-
genden Grenzabfertigungsstellen im Bahn-

hof Buchs

Die Österreichische Bundesregierung,

die Fürstlich Liechtensteinische Regierung

und der Schweizerische Bundesrat

gestützt auf das Protokoll vom 2. September
1963 zwischen der Republik Österreich, dem
Fürstentum Liechtenstein und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft betreffend die Anwen-
dung des österreichisch-schweizerischen Abkom-
mens samt Schlußprotokoll über die Errichtung
nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen
und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln
während der Fahrt auf das Fürstentum Liechten-
stein

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die österreichische und die schweizerische
Grenzabfertigung wird nach Bedarf und Zweck-
mäßigkeit in Reisezügen während der Fahrt auf
der Strecke Buchs—Feldkirch und, soweit für
die Grenzabfertigung notwendig, auch auf den
Strecken Buchs—Sargans und Feldkirch—Bludenz
durchgeführt.

(2) Diese Grenzabfertigung erstreckt sich auf
Personen, welche die österreichisch-schweizerische
Zollgrenze überschreiten, ferner auf das Hand-
gepäck und, soweit es praktisch durchführbar ist,
auch auf die mitgeführten Tiere, das aufgegebene
Reisegepäck und das Eil- und Expreßgut, es sei

denn, sie unterliegen der tierärztlichen Grenz-
kontrolle oder der phytosanitären Beschau.

Artikel 2

Im Bahnhof Buchs werden für den Verkehr
auf der Eisehbahnstrecke zwischen den Bahn-
höfen Buchs und Feldkirch nebeneinanderlie-
gende österreichische und schweizerische Grenz-
abfertigungsstellen errichtet. Diese sind Gegen-
stand der Vereinbarung zwischen der Österreichi-
schen Bundesregierung und dem Schweizerischen
Bundesrat vom 24. Oktober 1967, soweit nicht
durch die vorliegende Vereinbarung eine Rege-
lung getroffen wird.

Artikel 3
(1) Die Züge, in denen die Grenzabfertigung

stattfindet, bilden auf dem in der Schweiz und
in Liechtenstein gelegenen Teil der Strecke die
Zone für die österreichischen Bediensteten, auf
dem in Österreich gelegenen Teil der Strecke die
Zone für die schweizerischen Bediensteten.

(2) In Feldkirch und Bludenz haben die
schweizerischen, in Buchs und Sargans die öster-
reichischen Bediensteten das Recht, im Zug fest-
genommene Personen und sichergestellte Waren
oder Beweismittel auf dem Bahnsteig oder in den
dafür zur Verfügung stehenden Räumen des
Bahnhofes in Gewahrsam zu behalten. Für die
Dauer der dafür erforderlichen Amtshandlungen
ist dieser Bereich jeweils Zone.

Artikel 4
Hinsichtlich der in Artikel 2 erwähnten neben-

einanderliegenden Grenzabfertigungsstellen ist
die Eisenbahnstrecke zwischen der österreichisch-
liechtensteinischen Staatsgrenze und dem Bahnhof
Buchs für die österreichischen Bediensteten Zone.

Artikel 5
Festgenommene Personen und sichergestellte

Waren oder Beweismittel dürfen von den öster-
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reichischen und den schweizerischen Bediensteten
auf den in Artikel 1 Absatz 1 genannten Strecken
ohne unnötigen Aufschub mit einem der nächsten
Züge in den Nachbarstaat zurückgebracht wer-
den.

Artikel 6

Die für die Durchführung der österreichischen
Grenzabfertigung auf liechtensteinischem und
schweizerischem Gebiet vorgesehenen Zonen sind
der Gemeinde Feldkirch, die für die Durchfüh-
rung der schweizerischen Grenzabfertigung auf
österreichischem Gebiet vorgesehenen Zonen der
Gemeinde Buchs zugeordnet.

Artikel 7

Bei welchen Reisezügen die in Artikel 1 Ab-
satz 1 geforderten Voraussetzungen vorliegen,
stellen die Finanzlandesdirektion für Vorarl-
berg und die Zollkreisdirektion Chur im Einver-
nehmen mit den zuständigen österreichischen
Sicherheitsbehörden und den liechtensteinischen
und schweizerischen Polizeibehörden sowie den
betroffenen Eisenbahnverwaltungen fest.

Artikel 8

(1) Diese Vereinbarung tritt drei Monate nach
der Unterzeichnung in Kraft.

(2) Jede der drei Regierungen kann diese Ver-
einbarung unter Einhaltung einer Frist von sechs
Monaten schriftlich kündigen.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten diese Vereinbarung mit ihren Unter-
schriften und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Bern, am 24. Oktober
1967, in dreifacher Urschrift in deutscher Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Dr. Krahl m. p.

Für die Fürstlich Liechtensteinische Regierung:

Dr. Kieber m. p.

Für den Schweizerischen Bundesrat:

Lenz m. p.

Vereinbarung zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und dem Schweizerischen
Bundesrat über die Errichtung nebeneinan-
derliegender Grenzabfertigungsstellen im

Bahnhof Buchs (SG)

Gestützt auf Artikel 1 Absatz 3 des Abkom-
mens vom 2. September 1963 zwischen der Repu-
blik Österreich und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die Errichtung nebeneinan-

derliegender Grenzabfertigungsstellen und die
Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während
der Fahrt wird folgende Vereinbarung abge-
schlossen:

Artikel 1

(1) Im Bahnhof Buchs (SG) werden neben-
einanderliegende Grenzabfertigungsstellen er-
richtet.

(2) Die österreichische und die schweizerische
Grenzabfertigung des Reisenden- und des Güter-
verkehrs werden von diesen Grenzabfertigungs-
stellen durchgeführt.

Artikel 2

(1) Die Zone für die Grenzabfertigung im
Reisendenverkehr umfaßt

a) die von den Bediensteten beider Staaten
gemeinschaftlich benützten Anlagen und
Räume, und zwar
— den Bahnsteig 2 mit den Gleisen A 2

und A 3 (für die Lokalzüge Feldkirch—
Buchs);

— den Bahnsteig 3 mit den Gleisen A 4
und A 5 (für die internationalen Reise-
züge) und den für Reisende zugängli-
chen Teilen der Zollhalle (Telefon-
kabinen, Wartehalle, Revisionsraum,
Seitengänge, Gepäckaufgabevorraum,
Toiletten) sowie dem Lagerplatz für
Expreßgüter im Nebengebäude nörd-
lich der Zollhalle;

— die Unterführung zwischen den Bahn-
steigen 2 und 3;

b) die den österreichischen Bediensteten zur
alleinigen Benützung überlassenen Räum-
lichkeiten, und zwar
— die drei Räume in der Zollhalle auf

dem Bahnsteig 3;
— den Zollverschlußraum im Neben-

gebäude nördlich der Zollhalle auf
Bahnsteig 3.

(2) Sofern aus bahnbetrieblichen Gründen
Reisezüge nicht auf den Gleisen A 2, A 3, A 4
oder A 5 abgefertigt werden, gelten für diese
Fälle auch das Gleis, auf dem der Zug hält, sowie
der dazugehörige Bahnsteig mit den Verbin-
dungswegen als Zone.

Artikel 3

Die Zone für die Grenzabfertigung im Güter-
verkehr umfaßt

a) die von den Bediensteten beider Staaten
gemeinschaftlich benützten Anlagen und
Räume, und zwar
— die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a

genannten Bahnanlagen und Räume;
— die Gleisgruppen A, B und C, die

Gruppe 0 samt Zollrampe, jedoch ohne
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das Gebäude, die Gleise 1 bis 7 der
Gruppe E samt Viehrampe, jedoch ohne
das Gebäude, die Gruppe F und die
Freiverladerampe, das Gleis 3 der
Gruppe G, das Gleis 4 der Gruppe H
und die Gleise 1 bis 10 der Gruppe L;

— zwei Lagerplätze im südlichen Teil des
Lokalgüterschuppens I, die Güterschup-
pen Nr. 3, 4, 6, 7, 9 und 10, jedoch
ohne die von den österreichischen und
den schweizerischen Bediensteten sowie
von den Schweizerischen Bundesbahnen
oder den Speditionsfirmen ausschließ-
lich benützten Räume und Raumteile;

— nach dessen Bau und Inbetriebnahme
den Güterschuppen Nr. 11, jedoch ohne
die von den schweizerischen Bedienste-
ten sowie von den Schweizerischen Bun-
desbahnen und den Speditionsfirmen
ausschließlich benützten Räume und
Raumteile;

— die Verbindungswege zwischen den
Zonenteilen;

b) die den österreichischen Bediensteten zur
alleinigen Benützung überlassenen Räum-
lichkeiten, und zwar
— die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b

genannten Räume;

— die zwei Räume im Dienstgebäude (Wa-
genkontrolle) zwischen den Lokalgüter-
schuppen;

— die vier Räume im Dienstgebäude süd-
lich des Güterschuppens Nr. 7 (soge-
nanntes Schenkerhaus), nach dem Bau
des Güterschuppens Nr. 11 die ent-
sprechenden Räume im neuen Dienst-
gebäude westlich der Schuppen Nr. 7
und Nr. 11;

— den Zollverschlußraum im Güterschup-
pen Nr. 6;

— den Raum im Gebäude auf der Zoll-
rampe in der Gleisgruppe 0.

Artikel 4

Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 des Abkom-
mens vom 2. September 1963 ist die österreichi-
sche Grenzabfertigungsstelle der Gemeinde Feld-
kirch zugeordnet.

Artikel 5

(1) Diese Vereinbarung tritt drei Monate nach
der Unterzeichnung in Kraft.

(2) Die Vereinbarung kann jederzeit unter
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich gekündigt werden.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten diese Vereinbarung mit ihren Unter-
schriften und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Bern, am 24. Oktober
1967, in zweifacher Urschrift in deutscher
Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Dr. Krahl m. p.

Für den Schweizerischen Bundesrat:

Lenz m. p.

Vereinbarung zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und dem Schweizerischen
Bundesrat über die Errichtung nebeneinan-
derliegender Grenzabfertigungsstellen im

Bahnhof St. Margrethen

Gestützt auf Artikel 1 Absatz 3 des Abkom-
mens vom 2. September 1963 zwischen der Repu-
blik Österreich und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die Errichtung nebeneinan-
derliegender Grenzabfertigungsstellen und die
Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während
der Fahrt wird folgende Vereinbarung abge-
schlossen:

Artikel 1

(1) Im Bahnhof St. Margrethen werden neben-
einanderliegende Grenzabfertigungsstellen er-
richtet.

(2) Die österreichische und die schweizerische
Grenzabfertigung des Reisenden- und des Güter-
verkehrs werden von diesen Grenzabfertigungs-
stellen durchgeführt.

Artikel 2

(1) Die Zone für die Grenzabfertigung des
Reisendenverkehrs im Bahnhof St. Margrethen
umfaßt

a) die von . den Bediensteten beider Staaten
gemeinschaftlich benützten Anlagen und
Räume, und zwar
— die Bahnstrecke zwischen der öster-

reichisch-schweizerischen Staatsgrenze
und der Zone im Bahnhof St. Mar-
grethen;

— den Bahnsteig vor dem Aufnahme-
gebäude;

— das Bahnareal nördlich des Aufnahme-
gebäudes und des Gütergebäudes, bis
und mit Gleis A 4;
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— die gemeinschaftliche Abfertigungshalle
im Aufnahmegebäude, einschließlich
Untersuchungsraum und Vorraum zur
Gepäckaufgabe;

b) den den österreichischen Bediensteten zur
alleinigen Benützung überlassenen Raum
in der Abfertigungshalle des Aufnahme-
gebäudes.

(2) Die Zone für die Grenzabfertigung des
Güterverkehrs im Bahnhof St. Margrethen um-
faßt

a) die von den Bediensteten beider Staaten
gemeinschaftlich benützten Anlagen und
Räume, und zwar
— die in Absatz 1 Buchstabe a genannten

Bahnanlagen und Räume;
— die Gleisanlage zwischen dem Aus-

fahrtsignal Richtung Bregenz bei Bahn-
kilometer 0.693 und dem Niveauüber-
gang der Grenzstraße, mit den Gleisen
A 5 bis A 12, der Weichenstraße von
Weiche 44 bis Weiche 49, dem zur Obst-
rampe führenden Gleis, den Gleisen B 1,
B 6, B 15 (bis zur Speisestation der
Schweizerischen Bundesbahnen), B 11,
B 10, B 14, der Weichenstraße von
Weiche 37** bis Weiche 6 sowie den
Gleisen C 1 und C 2;

— die Vieh- und die Obstrampe, die
Schuppen des Gütergebäudes einschließ-
lich der Rampen, mit Ausnahme der
Räume und Raumteile, die den öster-
reichischen oder schweizerischen Bedien-
steten oder den Schweizerischen Bun-
desbahnen zur alleinigen Benützung
überlassen sind;

— die Verbindungswege zwischen den
Zonenteilen;

b) die den österreichischen Bediensteten zur
alleinigen Benützung überlassenen Räume,
und zwar
— den Raum in der Abfertigungshalle des

Aufnahmegebäudes ;
— die drei Erdgeschoßräume im Westteil

des Gütergebäudes einschließlich der
Toiletten.

(3) Sofern aus bahnbetrieblichen Gründen
Reisezüge außerhalb des in Absatz 1 oder Güter-
züge außerhalb des in Absatz 2 beschriebenen
Gebietes abgefertigt werden, gelten jeweils für
diesen Fall auch das Gleis, auf dem der Zug
hält, und die Verbindungswege als Zone.

Artikel 3

Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 des Abkom-
mens vom 2. September 1963 ist die öster-
reichische Grenzabfertigungsstelle im Bahnhof
St. Margrethen der Gemeinde Höchst zugeordnet.

Artikel 4

(1) Diese Vereinbarung tritt drei Monate nach
der Unterzeichnung in Kraft.

(2) Die Vereinbarung kann jederzeit unter
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich gekündigt werden.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten diese Vereinbarung mit ihren Unter-
schriften und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Bern, am 27. Oktober
1967, in zweifacher Urschrift in deutscher
Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Dr. Krahl m. p.

Für den Schweizerischen Bundesrat:

Lenz m. p.

Vereinbarung zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und dem Schweizerischen
Bundesrat über die Errichtung nebeneinan-
derliegender Grenzabfertigungsstellen am

Grenzübergang Gaissau/Rheineck

Gestützt auf Artikel 1 Absatz 3 des Abkom-
mens vom 2. September 1963 zwischen der Repu-
blik Österreich und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die Errichtung nebeneinan-
derliegender Grenzabfertigungsstellen und die
Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während
der Fahrt wird folgende Vereinbarung abge-
schlossen:

Artikel 1

(1) Am Grenzübergang Gaissau/Rheineck wer-
den auf österreichischem Gebiet nebeneinander-
liegende Grenzabfertigungsstellen errichtet.

(2) Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 des Ab-
kommens vom 2. September 1963 ist die schweize-
rische Grenzabfertigungsstelle der Gemeinde
Rheineck zugeordnet.

Artikel 2

Die Zone umfaßt
a) die von den Bediensteten beider Staaten

gemeinsam benützten Anlagen und Räume,
und zwar
— einen Abschnitt der Landstraße

II. Ordnung Nr. 110 von 125 Metern
Länge, gemessen von der Staatsgrenze
auf der Brücke über den Alten Rhein
in Richtung Gaissau, einschließlich des
Trottoirs auf der Südseite und der Aus-
weitung samt Brückenwaagenanlage auf
der Nordseite;
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— die das Zollgebäude umgebende, zu die-
sem gehörende Liegenschaft, das daran
angrenzende Teilstück der Dammstraße
und den neben dieser gelegenen Park-
platz für Fahrzeuge der beiderseitigen
Dienststellen;

— einen Abschnitt der als „Zollstraße"
bezeichneten Gemeindestraße in der
Länge von 85 Metern, gemessen von
der Abzweigung von der Landstraße
II. Ordnung Nr. 110 zum ehemaligen
Zollamtsgebäude;

— im Zollgebäude den in der Mitte des
Erdgeschosses gelegenen Revisionsraum,
die Zugänge zum Untergeschoß und in
diesem den Korridor, den Abstellraum
und den Heizungsraum;

b) die den schweizerischen Bediensteten zur
alleinigen Benützung überlassenen Teile
des Zollgebäudes, und zwar
— das Bureau im Erdgeschoß auf der West-

seite und den daran anschließenden
Untersuchungsraum;

— im Untergeschoß den Archivraum in
der Nordwestecke und den auf der Süd-

seite gegen die Mitte gelegenen Garde-
robenraum.

Artikel 3

(1) Diese Vereinbarung tritt drei Monate nach
der Unterzeichnung in Kraft.

(2) Die Vereinbarung kann jederzeit unter
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich gekündigt werden.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten diese Vereinbarung mit ihren Unter-
schriften und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Bern, am 27. Oktober
1967, in zweifacher Urschrift in deutscher
Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Dr. Krahl m. p.

Für den Schweizerischen Bundesrat:

Lenz m. p.

Klaus

2 2 . Notenwechsel betreffend die Ergänzung des Abkommens zwischen der Bundesregierung
der Republik Österreich und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) über

Sozialversicherung von Angestellten der IAEO (BGBl. Nr. 22/1959)

(Übersetzung)
INTERNATIONALE ATOM-
ENERGIE-ORGANISATION

WIEN

30. November 1967

Entsprechend dem Wunsche der Internationa-
len Atomenergie-Organisation, daß als zuständi-
ger Versicherungsträger für ihre sämtlichen Ange-
stellten ausschließlich die Wiener Gebietskranken-
kasse für Arbeiter und Angestellte in Betracht
kommen möge, beehre ich mich vorzuschlagen,
daß Abschnitt 2 des Abkommens zwischen der
Internationalen Atomenergie-Organisation und
der Bundesregierung der Republik Österreich über
die Sozialversicherung von Angestellten dieser
Organisation vom 29. Dezember 1958 folgender
Satz hinzugefügt wird:

„Für die Zwecke dieses Abkommens gelten
sämtliche Angestellte, unbeschadet ihrer tatsäch-
lichen örtlichen Verwendung, als am Amtssitz der
Internationalen Atomenergie-Organisation in
Wien beschäftigt."
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Falls dieser Vorschlag von der Republik Öster-
reich gebilligt wird, so sollen diese Note und die
entsprechende Antwortnote als eine Verein-
barung zwischen der Internationalen Atom-
energie-Organisation und der Republik Öster-
reich angesehen werden, welche mit 1. Jänner
1968 in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meiner vorzüglichsten Hochschätzung.

Sigvard Eklund m. p.

Seiner Exzellenz
dem Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten
Wien

DER BUNDESMINISTER FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 20. Dezember 1967
Exzellenz!

Die Österreichische Bundesregierung hat mich
beauftragt, auf Ihre Note vom 30. November
1967 Bezug zu nehmen, deren deutschsprachige
Übersetzung wie folgt lautet:

„Entsprechend dem Wunsche der Internationa-
len Atomenergie-Organisation, daß als zuständi-
ger Versicherungsträger für ihre sämtlichen Ange-
stellten ausschließlich die Wiener Gebietskranken-
kasse für Arbeiter und Angestellte in Betracht
kommen möge, beehre ich mich vorzuschlagen,
daß Abschnitt 2 des Abkommens zwischen der
Internationalen Atomenergie-Organisation und
der Bundesregierung der Republik Österreich
über die Sozialversicherung von Angestellten
dieser Organisation vom 29. Dezember 1958 fol-
gender Satz hinzugefügt wird:

,Für die Zwecke dieses Abkommens gelten
sämtliche Angestellte, unbeschadet ihrer tatsäch-
lichen örtlichen Verwendung, als am Amtssitz der
Internationalen Atomenergie-Organisation in
Wien beschäftigt.'

Falls dieser Vorschlag von der Republik Öster-
reich gebilligt wird, so sollen diese Note und die
entsprechende Antwortnote als eine Verein-
barung zwischen der Internationalen Atom-
energie-Organisation und der Republik Öster-
reich angesehen werden, welche mit 1. Jänner
1968 in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meiner vorzüglichsten Hochschätzung."

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Öster-
reichische Bundesregierung diesem Vorschlag zu-
stimmt und daß Ihre Note und diese Antwort-
note eine Vereinbarung zwischen der Republik
Österreich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation darstellen, welche mit 1. Jänner
1968 in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meiner vorzüglichsten Hochschätzung.

Dr. Lujo Toncic-Sorinj m. p.

Seiner Exzellenz
dem Generaldirektor der
Internationalen Atom-
energie-Organisation
W i e n

Klaus

23.

Ü B E R E I N K O M M E N
zwischen dem Bundesministerium für Finan-
zen der Republik Österreich und dem Mini-
sterium für Verkehrswesen der Volksrepu-
blik Bulgarien über die steuerliche Behand-
lung des grenzüberschreitenden Personen-

und Güterverkehrs auf der Straße
Das Bundesministerium für Finanzen der

Republik Österreich
und

das Ministerium für Verkehrswesen der Volks-
republik Bulgarien
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haben, von dem Wunsche geleitet, den grenz-
überschreitenden Personen- und Güterverkehr
auf der Straße zwischen Österreich und Bulgarien
zu erleichtern, durch ihre Bevollmächtigten fol-
gendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Bulgarischen Kraftfahrzeugen, die im grenz-
überschreitenden Personenverkehr eingesetzt
sind, wird in Österreich Befreiung von der Kraft-
fahrzeugsteuer eingeräumt, wenn der Aufent-
halt des Kraftfahrzeuges auf österreichischem
Gebiet ein Jahr nach jedem Grenzübertritt nicht
überschreitet.

Weiters sind bulgarische Unternehmer, die im
grenzüberschreitenden Verkehr auf der Straße
mit in Bulgarien zum Verkehr zugelassenen
Kraftfahrzeugen Personenbeförderungen gegen
Entgelt durchführen, in Österreich von der Be-
förderungssteuer befreit.

(2) Österreichische Unternehmer, die im grenz-
überschreitenden Verkehr Personenbeförderun-
gen auf der Straße durchführen, sind in Bulga-
rien von der Entrichtung der Straßengebühren
befreit.

Artikel 2

(1) Bulgarische Unternehmer, die im grenzüber-
schreitenden Verkehr auf der Straße Beförderun-
gen von Gütern mit in Bulgarien zum Verkehr
zugelassenen Kraftfahrzeugen durchführen, ent-
richten in Österreich die Beförderungssteuer für
jede Fahrt nach folgenden Steuersätzen:

(2) Als eine Fahrt im Sinne des Absatzes 1 gilt
die Beförderungsstrecke von der Grenzübertritt-
stelle bis zu dem von ihr am weitesten ent-
fernten Zielpunkt. Diese Bestimmung findet auf
Beförderungen bei der Rückfahrt sinngemäß An-
wendung.
(3) Der Begriff „Tonnenkilometer" bedeutet
die Beförderung von einer Tonne Rohgewicht
auf der Strecke von einem Kilometer. Bruchteile
von Tonnen und von Kilometern sind auf volle
Tonnen und Kilometer aufzurunden.
(4) Für Strecken, welche Kraftfahrzeuge ohne
Ladung zurücklegen (Leerfahrten), wird keine
Beförderungssteuer erhoben.



6. Stück — Ausgegeben am 18. Jänner 1968 — Nr. 23 427

Artikel 3

(1) Österreichische Unternehmen, die im grenz-
überschreitenden Verkehr auf der Straße Be-
förderungen von Gütern mit in Österreich zum
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugen durch-
führen, entrichten in Bulgarien für Lastkraft-
wagen mit oder ohne Anhänger die Straßen-
gebühr nach folgenden Sätzen:

(2) Für Strecken, welche Kraftfahrzeuge ohne
Ladung zurücklegen (Leerfahrten), wird keine
Straßengebühr erhoben.

(3) Die in Absatz 1 angeführten Straßengebüh-
ren werden bei einem nicht unterbrochenen Auf-
enthalt auf bulgarischem Gebiet ohne Rücksicht
auf die Aufenthaltsdauer nur einmal erhoben.

Artikel 4

(1) Das Übereinkommen tritt am 1. Jänner
1968 in Kraft und bleibt auf unbestimmte Zeit
wirksam.

(2) Das Übereinkommen kann von jedem Ver-
tragsteil jederzeit unter Einhaltung einer drei-
monatigen Kündigungsfrist gekündigt werden;
in diesem Fall tritt das Übereinkommen mit dem
Ablauf der Kündigungsfrist außer Kraft.

(3) Zum Zweck der Durchführung dieses Über-
einkommens können das Bundesministerium für
Finanzen der Republik Österreich und das Mini-
sterium für Verkehrswesen der Volksrepublik
Bulgarien unmittelbar miteinander in Verbin-
dung treten.

GESCHEHEN in Sofia, am 27. Oktober 1967
in je zweifacher Ausfertigung in deutscher und
bulgarischer Sprache, wobei beide Texte authen-
tisch sind.

Für das Bundesministerium für Finanzen der
Republik Österreich:

Hammerschmidt m. p.

Für das Ministerium für Verkehrswesen der
Volksrepublik Bulgarien:

K. Gantschew m. p.

Klaus
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24.

V e r e i n b a r u n g
zwischen dem Bundesministerium für Han-
del, Gewerbe und Industrie der Republik
Österreich und dem Ministerium für Ver-
kehrswesen der Tschechoslowakischen Soziali-
stischen Republik über die Durchführung des
grenzüberschreitenden nichtlinienmäßigen
Personenverkehrs mit Omnibussen und den
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich und das
Ministerium für Verkehrswesen der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik, geleitet
von dem Wunsche, den grenzüberschreitenden
nichtlinienmäßigen Personenverkehr mit Omni-
bussen und den grenzüberschreitenden Straßen-
güterverkehr zwischen den beiden Staaten zu
regeln, haben folgendes vereinbart:

ABSCHNITT I

Nichtlinienmäßiger Personenverkehr mit Omni-
bussen

A r t i k e l 1

Der nichtlinienmäßige Personenverkehr mit
Omnibussen unterliegt keiner Bewilligung, wenn
dieselben Personen mit demselben Kraftfahrzeug
befördert werden:

a) bei Rundfahrten, die in dem Staat, wo das
Kraftfahrzeug zugelassen ist, beginnen und
enden (Beförderung bei geschlossenen Tü-
ren);

b) bei Fahrten, die von einem Ort des einen
Staates, in dem das Kraftfahrzeug zuge-
lassen ist, ausgehen und deren Zielort auf
dem Gebiet des anderen Staates liegt,
jedoch nur, wenn das Kraftfahrzeug leer in
den Staat, in dem die Fahrt ihren Anfang
genommen hat, zurückkehrt.

A r t i k e l 2

1. Andere nicht im Artikel 1 angeführte nicht-
linienmäßige Personenbeförderungen mit Omni-
bussen bedürfen einer Bewilligung der zuständi-
gen Behörden.

2. Die auf das Unternehmen lautenden Be-
willigungen werden von den zuständigen Behör-
den des Staates ausgestellt, in dem das Kraft-
fahrzeug zugelassen ist, und zwar im Rahmen
der bis zum 30. November jedes Jahres für das
kommende Jahr vereinbarten Kontingente.

3. Die Bewilligungen werden von den zustän-
digen Behörden den Unternehmen des eigenen
Staates auf den ihr durch die zuständigen Behör-
den des anderen Staates übermittelten Formula-
ren ausgestellt. Zu diesem Zwecke tauschen die
zuständigen Behörden die erforderlichen Bewilli-
gungsformulare aus.
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A r t i k e l 3

Die Beförderung von Reisenden zwischen zwei
auf dem Gebiet des anderen Staates gelegenen
Orten ist verboten.

A r t i k e l 4

1. Für Beförderungen nach Art. 1 dieser Ver-
einbarung ist eine Liste mitzuführen, die minde-
stens folgende Angaben enthalten muß:

a) Name (Firma) und Sitz des Unternehmens,
b) Amtliches Kennzeichen des Omnibusses,
c) Vor- und Zuname des Lenkers,
d) Reiseweg (Anführung der Grenzübergänge

und der wichtigsten Orte),
e) Namensverzeichnis der Fahrgäste,
f) Beginn und Ende der Fahrt.

2. Das Muster dieser Liste wird gesondert ver-
einbart.

ABSCHNITT II

Straßengüterverkehr

A r t i k e l 5

1. Für die Ausübung des grenzüberschreiten-
den Straßengüterverkehrs mit Kraftfahrzeugen
zwischen den beiden Staaten sowie für den
Transitverkehr und den Verkehr nach und aus
dritten Ländern bedürfen die Unternehmen
einer Bewilligung.

2. Für Leerfahrten ist keine Bewilligung erfor-
derlich.

A r t i k e l 6

Die Bewilligungen für folgende Beförderungen
werden ohne Begrenzung und ohne Anrechnung
auf die Kontingente ausgegeben:

a) die gelegentliche Beförderung von Gütern
zu und von Flughäfen bei Umleitung der
Flugdienste;

b) die Beförderung von Gepäck mit Fahr-
zeugen jeglicher Art zu und von Flug-
häfen;

c) die Beförderung von Postsendungen;
d) die, Beförderung beschädigter Fahrzeuge;
e) die Beförderung von Müll und Fäkalien;
f) die Beförderung von Tierkadavern;
g) die Beförderung von Bienen und Fischbrut;
h) Leichentransporte;
i) die Beförderung von Umzugsgut;
j) die Beförderung von Waren und Einrich-

tungen für Messen und Ausstellungen;
k) die Beförderung von Rennpferden, Renn-

wagen und sonstigem für Sportunterneh-
mungen bestimmten Sportbedarf;

1) die Beförderung von Theaterdekorationen
und -requisiten;

m) die Beförderung von Musikinstrumenten,
Gegenständen und Einrichtungen für
Rundfunk-, Fernseh- und Filmaufnahmen.
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Die unter j), k), 1) und m) angeführten Aus-
nahmen gelten nur dann, wenn die beförderten
Güter in das Gebiet jenes Staates, wo das Fahr-
zeug zugelassen ist, rückgeführt oder in das Ge-
biet eines dritten Landes befördert werden.

A r t i k e l 7

1. Die Bewilligungen lauten auf das Unter-
nehmen und berechtigen zur Durchführung von
Beförderungen mit einem Kraftfahrzeug oder
mit einem Kraftwagenzug.

2. Die Bewilligungen werden als Dauerbewilli-
gungen ausgestellt; sie können auch als Einzel-
bewilligungen erteilt werden.

3. Die Bewilligungen berechtigen zu Beförde-
rungen zwischen beiden Staaten für die Hin-
und Rückfahrt und zu Transitbeförderungen
für die Hin- und Rückfahrt. Die Bewilligungen
berechtigen auch zu Beförderungen, bei denen
Güter zwischen einem dritten Land und dem
anderen Staat befördert werden und das Gebiet
des Staates, in dem das Kraftfahrzeug zugelassen
ist, durchfahren wird.

4. Die Bewilligung ist während der Fahrt auf
dem Gebiet des anderen Staates mitzuführen
und auf Verlangen der Überwachungsorgane vor-
zuzeigen.

A r t i k e l 8

1. Die Bewilligungen werden von den zustän-
digen Behörden jenes Staates ausgestellt, in dem
das Kraftfahrzeug zugelassen ist, und zwar im
Rahmen der bis zum 30. November jedes Jahres
für das kommende Jahr vereinbarten Kontin-
gente.

2. Die Bewilligungen werden von den zustän-
digen Behörden den Unternehmen des eigenen
Staates auf den ihr durch die zuständigen Behör-
den des anderen Staates übermittelten Formula-
ren ausgestellt. Zu diesem Zwecke tauschen die
zuständigen Behörden die erforderlichen Bewilli-
gungsformulare aus.

A r t i k e l 9

1. Bei der Verwendung von Kraftfahrzeugen
mit höheren Abmessungen und Gewichten, als
sie nach den Bestimmungen des anderen Staates
zulässig sind; ist eine Sondergenehmigung bei
den zuständigen Behörden des anderen Staates
zu beantragen.

2. Sofern gefährliche Güter befördert werden
und hiefür nach den nationalen Vorschriften
eines der beiden Staaten eine Sondergenehmigung
erforderlich ist, ist diese bei den zuständigen Be-
hörden des anderen Staates zu beantragen.

A r t i k e l 1 0

1. Die Beförderung von Gütern zwischen zwei
auf dem Gebiet des anderen Staates gelegenen
Orten ist verboten.
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2. Die Beförderung von Gütern zwischen dem
anderen Staat und einem dritten Land, bei der
das Gebiet des Staates, in dem das Kraftfahrzeug
zugelassen ist, nicht durchfahren wird, ist nur
mit einer besonderen Bewilligung der zuständi-
gen Behörden des anderen Staates gestattet.

ABSCHNITT III

Allgemeine Bestimmungen

A r t i k e l 1 1

Beförderungen im Sinne dieser Vereinbarung
können auf dem Gebiet des anderen Staates nur
von Unternehmen durchgeführt werden, die
nach den nationalen Vorschriften zu einer sol-
chen Tätigkeit befugt sind.

A r t i k e l 12

Bewilligungen über die im Artikel 2 und Ar-
tikel 8 dieser Vereinbarung vereinbarten Kon-
tingente hinaus werden in Übereinstimmung mit
den nationalen Vorschriften erteilt.

A r t i k e l 1 3

Die nationalen Vorschriften der beiden Staa-
ten, insbesondere des Zoll-, Straßenverkehrs-
und Kraftfahrzeugrechtes sowie die Vorschriften
über die Art der Einhebung der Gebühren und
sonstigen Abgaben bleiben durch diese Vereinba-
rung unberührt.

A r t i k e l 14

Die zuständigen Behörden der beiden Staaten
sehen den einvernehmlichen Austausch statisti-
scher Angaben und Unterlagen über die auf
Grund dieser Vereinbarung durchgeführten Be-
förderungen vor.

A r t i k e l 15
Die zuständigen Behörden beider Staaten

überwachen die Einhaltung der Bestimmungen
dieser Vereinbarung durch die Inhaber solcher Be-
willigungen und übermitteln einander Berichte
über Feststellungen und vorgeschlagene Sank-
tionen. Diese Maßnahmen können darin be-
stehen, daß an Unternehmen, die diese Bestim-
mungen übertreten, weitere Bewilligungen zeit-
weilig oder dauernd nicht ausgestellt werden.
Die Behörde, die die Bewilligungen ausgestellt
hat, soll, nachdem sie von der Behörde des ande-
ren Staates, wo die Übertretung festgestellt wor-
den ist, konsultiert worden ist, die ihrer Rechts-
ordnung entsprechenden Maßnahmen ergreifen,
die ihr vorgeschlagen werden.

A r t i k e l 16
Die Vertreter der vertragschließenden Teile

werden wegen aller Fragen, die sich bei der
Durchführung dieser Vereinbarung ergeben,
mindestens einmal jährlich zusammentreten und
laufend in unmittelbarer Verbindung bleiben.
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A r t i k e l 17

1. Diese Vereinbarung tritt am 1. Jänner 1968
in Kraft.

2. Diese Vereinbarung wird auf unbegrenzte
Zeit geschlossen. Sie kann von jedem der beiden
vertragschließenden Teile spätestens drei Monate
vor Ablauf jedes Kalenderjahres mit Wirksam-
keit zum Jahresende schriftlich gekündigt wer-
den; zu diesem Termin können auch Änderun-
gen der Vereinbarung vorgeschlagen werden.

3. Diese Vereinbarung wurde in deutscher und
tschechischer Sprache ausgefertigt; beide Aus-
fertigungen sind authentisch.

Geschehen in Wien, am 19. Oktober 1967.

Für das Bundesministerium für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich:

Dr. Walther Habel m. p.

Für das Ministerium für Verkehrswesen der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik:

Dykast m. p.

Klaus

2 5 . Notenwechsel zwischen dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten der
Republik Österreich und dem Außenministerium der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik über die Aufhebung des Sichtvermerkzwanges für Inhaber von Diplomaten-

pässen

(Übersetzung)
GESANDTSCHAFT DER TSCHECHOSLOWAKI-
SCHEN SOZIALISTISCHEN REPUBLIK

WIEN

V e r b a l n o t e
Die Gesandtschaft der Tschechoslowakischen

Sozialistischen Republik entbietet dem Bundes-
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
ihre Hochachtung und beehrt sich, im Auftrage
des Außenministeriums der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik den Abschluß folgenden
Abkommens zur Aufhebung der Sichtvermerke
für Inhaber von Diplomatenpässen vorzuschla-
gen:

Die Inhaber gültiger tschechoslowakischer oder
österreichischer Diplomatenpässe benötigen zur
Einreise in den anderen Vertragsstaat für einen
sechs Monate nicht übersteigenden Aufenthalt
oder zur Durchreise durch den anderen Vertrags-
staat keinen Sichtvermerk.

Die bei einer tschechoslowakischen oder öster-
reichischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung im anderen Vertragsstaat in Ver-
wendung stehenden tschechoslowakischen oder
österreichischen Diplomatenpaßinhaber sowie de-
ren Familienmitglieder, sofern diese im Besitze
eines Diplomatenpasses sind, sind zum sichtver-
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merksfreien Aufenthalt im anderen Vertrags-
staat während der Dauer der Dienstverwendung
des Diplomatenpaßinhabers berechtigt.

Das vorliegende Abkommen tritt am 20. De-
zember 1967 in Kraft.

Falls das Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten mit diesem Vorschlag einver-
standen ist, beehrt sich die Gesandtschaft der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
vorzuschlagen, daß diese Verbalnote und die
Antwortnote hiezu ein Abkommen zwischen den
beiden Außenministerien bilden.

Die Gesandtschaft der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik benützt diese Gelegen-
heit, um dem Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten den Ausdruck ihrer vorzüg-
lichen Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 14. Dezember. 1967.

L. S.

An das
Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten
W i e n

BUNDESMINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

V e r b a l n o t e
Das Bundesministerium für Auswärtige Ange-

legenheiten beehrt sich, den Empfang der Ver-
balnote der Gesandtschaft der Tschechoslowaki-
schen Sozialistischen Republik vom 14. Dezember
1967, Zl. 7312, zu bestätigen, welche folgenden
Wortlaut hat:

„Die Gesandtschaft der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik entbietet dem Bundes-
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ihre
Hochachtung und beehrt sich, im Auftrage des
Außenministeriums der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik den Abschluß folgenden
Abkommens zur Aufhebung der Sichtvermerke
für Inhaber von Diplomatenpässen vorzuschla-
gen.

Die Inhaber gültiger tschechoslowakischer oder
österreichischer Diplomatenpässe benötigen zur
Einreise in den anderen Vertragsstaat für einen
sechs Monate nicht übersteigenden Aufenthalt
oder zur Durchreise durch den anderen Vertrags-
staat keinen Sichtvermerk.

Die bei einer tschechoslowakischen oder öster-
reichischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung im anderen Vertragsstaat in Verwen-
dung stehenden tschechoslowakischen oder öster-
reichischen Diplomatenpaßinhaber sowie deren
Familienmitglieder, sofern diese im Besitz eines
Diplomatenpasses sind, sind zum sichtvermerks-

freien Aufenthalt im anderen Vertragsstaat wäh-
rend der Dauer der Dienstverwendung des
Diplomatenpaßinhabers berechtigt.

Das vorliegende Abkommen tritt am 20. De-
zember 1967 in Kraft.

Falls das Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten mit diesem Vorschlag einver-
standen ist, beehrt sich die Gesandtschaft der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
vorzuschlagen, daß diese Verbalnote und die Ant-
wortnote hiezu ein Abkommen zwischen den
beiden Außenministerien bilden."

Das Bundesministerium für Auswärtige Ange-
legenheiten beehrt sich der Gesandtschaft der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
mitzuteilen, daß es mit diesem Vorschlag einver-
standen ist und somit die Verbalnote der Ge-
sandtschaft der Tschechoslowakischen Sozialisti-
schen Republik und diese Antwort hiezu ein
Abkommen zwischen den beiden Außenministe-
rien bilden.

Das Bundesministerium für Auswärtige Ange-
legenheiten benützt diese Gelegenheit, um der
Gesandtschaft der Tschechoslowakischen Soziali-
stischen Republik den Ausdruck seiner vorzüg-
lichen Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 14. Dezember 1967.

L. S.
An die
Gesandtschaft der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik
Wien

Klaus
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26.

ABKOMMEN ZWISCHEN DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDESREGIERUNG
UND DER REGIERUNG DER VER-
EINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ÜBER DIE BETREIBUNG VON AMA-

TEURFUNKSTELLEN

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika,
in der Absicht, ein Abkommen über die wech-
selseitige Einräumung von Berechtigungen ab-
zuschließen, auf Grund derer lizenzierte Funk-
amateure beider Länder ihre Funkstellen im
anderen Land gemäß den Bestimmungen des
Artikels 41 der „Vollzugsordnung für den Funk-
dienst", Genf 1959, betreiben dürfen, sind wie
folgt übereingekommen:

1. Eine Person, die von den Behörden ihres
Staates als Funkamateur lizenziert ist und eine
von diesen Behörden lizenzierte Amateurfunk-
stelle betreibt, darf auf Grundlage der Gegen-
seitigkeit und nach Maßgabe der nachstehend an-
geführten Bestimmungen eine solche Funkstelle
im Hoheitsgebiet des anderen Staates betreiben.

2. Die von den Behörden ihres Staates als
Funkamateur lizenzierte Person benötigt zum
Betrieb ihrer Funkstelle im Hoheitsgebiet des
anderen Staates eine Bewilligung der zuständi-
gen Verwaltungsbehörde dieses anderen Staates.

3. Die zuständige Verwaltungsbehörde jedes
Staates kann nach Maßgabe der einschlägigen
Gesetze sowie aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit Bedingungen stellen, Auf-
lagen anordnen und erteilte Bewilligungen wie-
der widerrufen.

4. Dieses Abkommen tritt 30 Tage nach Unter-
zeichnung in Kraft und kann von jeder Regie-
rung durch schriftliche Bekanntgabe der Kündi-
gungsabsicht, die spätestens sechs Monate im vor-
hinein zu erfolgen hat, außer Kraft gesetzt wer-
den.

Geschehen zu Wien, am 21. November 1967
in doppelter Ausfertigung in deutscher und eng-
lischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher
Weise authentisch sind.

FÜR DIE ÖSTERREICHISCHE BUNDES-
REGIERUNG:

Toncic-Sorinj m. p.

FÜR DIE REGIERUNG DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA:

MacArthur II m. p.
L. S.

Klaus


